Maler, Lackierer und Schilderhersteller
Lohntafeln (Lohnordnung) für 2005 und 2006
I. Kollektivvertragslöhne
Gültig ab:

a) 
1. Mai 2005
b)
1. Mai 2006

LOHNORDNUNG FÜR 
OBERÖSTERREICH
I. Kollektivvertragslöhne


Stundenlohn

	
	     
	Ab A)

Euro
	Ab B)

Euro

	b
	Facharbeiter mit Lehrabschlussprüfung (Geselle) nach dem 3. Verwendungsjahr
	8,71
	8,88

	c
	Facharbeiter ohne Lehrabschlussprüfung nach dem 3. Berufsjahr
	8,71
	8,71

	d
	Gesellen und Gehilfen im 3. Verwendungsjahr 
	8,71
	8,71

	e
	Gesellen und Gehilfen im 2. Verwendungsjahr
	8,22
	8,22

	f
	Facharbeiter mit Lehrabschlussprüfung (Geselle) ab dem 1. Verwendungsjahr
Facharbeiter ohne Lehrabschlussprüfung (Gehilfe) ab dem 1. Verwendungsjahr
	7,83
	7,97

	g
	Qualifizierte Hilfsarbeiter nach dem 6. Jahr
	8,71
	8,71

	h
	Qualifizierte Arbeitnehmer nach dem 3. Berufsjahr
	7,86
	7,99

	i
	Qualifizierte Hilfsarbeiter nach dem 1. Jahr
	7,86
	7,86

	j
	Qualifizierte Arbeitnehmer ab dem 1. Berufsjahr
	7,57
	7,57

	k
	Helfer
	7,03
	7,12


Die Spannengarantieklausel wird für die Laufzeit des Vertrages ausgesetzt und tritt Ende des Vertrages (30. April 2007) wieder in Kraft.
Die Differenz zwischen dem bis 30. April 2005 bezahlten und ab 1. Mai 2005 zu zahlenden Lohns muss - unabhängig von der Erhöhung des kollektivvertraglichen Lohns – mindestens den in der Spalte a) genannten Euro-Betrag betragen.
Dies gilt analog für alle Arbeitnehmer, die zwischen 1. Mai 2005 und 30. April 2006 die Beschäftigung

beim selben Dienstgeber wieder aufnehmen.
Diese Bestimmungen gelten nicht für Tirol und Vorarlberg.
Die Differenz zwischen dem bis 30. April 2006 bezahlten und ab 1. Mai 2006 zu zahlenden Lohns muss - unabhängig von der Erhöhung des kollektivvertraglichen Lohns – mindestens den in der Spalte b) genannten Euro-Betrag betragen.
Diese Bestimmung gilt nicht für Tirol und Vorarlberg.

	     
	a)

Euro
	b)

Euro

	Lohngruppe a
	0,19
	0,16

	Lohngruppe b
	0,19
	0,16

	Lohngruppe c
	0,19
	0,16

	Lohngruppe d
	0,19
	0,16

	Lohngruppe e
	0,19
	0,16

	Lohngruppe f
	0,19
	0,16

	Lohngruppe g
	0,18
	0,15

	Lohngruppe h
	0,18
	0,15

	Lohngruppe i
	0,18
	0,15

	Lohngruppe j
	0,18
	0,15

	Lohngruppe k
	0,18
	0,15


Die Spannengarantieklausel lautet:
Die je nach Dienstvertrag bestehende betragsmäßige Differenz zwischen dem kollektivvertraglichen

Stundenlohn und dem tatsächlichen Lohn ohne kollektivvertragliche Zulagen darf aus Anlaß einer

kollektivvertraglichen Lohnerhöhung nicht geschmälert werden.
Ist die Differenz nach Prozenten vereinbart, so gilt dies sinngemäß. Die Spannengarantieklausel

gilt nicht für Tirol und Vorarlberg.

Lehrlingsentschädigung für alle Bundesländer (pro Monat)

	     
	Ab 1.5.2005

Euro
	Ab

1.5.2006

Euro

	Im 1. Lehrjahr
	362,94
	370,56

	Im 2. Lehrjahr
	460,22
	469,88

	Im 3. Lehrjahr
	595,09
	607,59

	Im 4. Lehrjahr
	730,37
	745,71


